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Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde im Wintersemester 2016/2017 von der Juristi-
schen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin als Dissertation ange-
nommen. Für die Veröffentlichung wurden Rechtsprechung und Literatur, so-
fern verfügbar, bis einschließlich Oktober 2016 berücksichtigt. Nach Fertig-
stellung der Druckfassung wurde das Völkerstrafgesetzbuch geändert, sodass
nunmehr auch das Verbrechen der Aggression (§ 13 VStGB n.F.) unter Strafe
gestellt und grundsätzlich mit lebenslanger Freiheitsstrafe bedroht ist. Der
Tatbestand hat zwar keinen Eingang in die vorliegende Untersuchung gefun-
den, die im Folgenden angestellten Überlegungen lassen sich jedoch unter Be-
rücksichtigung des spezifischen Charakters des Tatbestandes, der als Füh-
rungsverbrechen ausgestaltet ist, durchaus auf diesen übertragen. Gleichfalls
außer Betracht bleiben mussten die ersten Strafzumessungsentscheidungen auf
Grundlage des Völkerstrafgesetzbuchs, die erst nach Fertigstellung der
Druckfassung veröffentlicht wurden.

Die erfolgreiche Fertigstellung dieser Arbeit wäre ohne die Unterstützung
verschiedener Personen und Institutionen nicht möglich gewesen. Mein Dank
gilt in erster Linie meinem Doktorvater Herrn Prof. Dr. Gerhard Werle, der
mich bereits während meiner Zeit als studentische Hilfskraft an seinem Lehr-
stuhl dazu ermutigt hat, wissenschaftlich tätig zu werden. Das Dissertations-
projekt hat er nicht nur durch die Unterstützung bei der Konkretisierung des
Themas sowie seine kritischen und konstruktiven Anmerkungen während der
Entstehung der Arbeit gefördert, sondern auch durch die Eröffnung eines op-
timalen wissenschaftlichen Umfeldes im Rahmen meiner Tätigkeit als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter an seinem Lehrstuhl.

Herrn Richter am Bundesgerichtshof Prof. Dr. Günther M. Sander möchte
ich für die zügige Erstellung des Zweitgutachtens sowie seine wertvollen Hin-
weise für die Veröffentlichung danken.

Mein Dank gilt ferner Herrn Prof. Dr. Florian Jeßberger für seine langjäh-
rige und frühzeitige Förderung meines akademischen Werdegangs. Darüber
hinaus bin ich den Kolleginnen und Kollegen am Lehrstuhl für deutsches und
internationales Strafrecht, Strafprozessrecht und Juristische Zeitgeschichte der
Humboldt-Universität zu Berlin zu Dank verpflichtet. Herrn PD Dr. Boris
Burghardt, dessen kritische Bemerkungen und Anregungen die Arbeit an ver-
schiedenen Punkten entscheidend vorangebracht haben und der stets für Dis-
kussionen oder Fragen zur Verfügung stand, möchte ich dabei meinen beson-
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deren Dank aussprechen. Auch Herrn PD Dr. Moritz Vormbaum, Frau Dr.
Leonie Steinl, LL.M. (Columbia) und Frau Dr. Julia Geneuss, LL.M. (NYU)
möchte ich vielmals für ihre hilfreichen Anmerkungen danken. Frau Anja
Schepke sowie Frau Anna Krey, Frau Anna-Julia Egger und Frau Nella Sayatz
gebührt Dank für ihre wertvolle Unterstützung in administrativen und orga-
nisatorischen Fragen sowie ihre stetigen Ermutigungen.

Der Studienstiftung des deutschen Volkes verdanke ich die großzügige Ge-
währung eines mehrjährigen Promotionsstipendiums, das mir nicht nur eine
finanzielle, sondern auch eine wertvolle ideelle Förderung eröffnet und die
Dissertation damit entscheidend vorangebracht hat.

Meinen Eltern Çixdem und Rahmi, die durch ihre liebevolle Erziehung und
Förderung die Basis für jeglichen persönlichen und akademischen Erfolg ge-
legt haben, meiner Frau Manon, meiner Anneanne, meinem Bruder Asil, mei-
nen Schwiegereltern Sylvia und Hagen sowie unserer gesamten Familie danke
ich von ganzem Herzen für ihre stetige Unterstützung und Liebe. Meiner Frau
Manon Epik danke ich darüber hinaus für ihre Geduld während der vergange-
nen arbeitsintensiven Jahre, ihre klugen Ratschläge und Anmerkungen sowie
für ihren unermüdlichen Einsatz beim Korrekturlesen. 

Berlin/Cambridge, den 30. Juni 2017 Aziz Epik
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Einleitung

A. Einführung und Problemaufriss

Bei seinem Inkrafttreten am 30. Juni 2002 wurde das deutsche Völkerstrafge-
setzbuch1 vielfach als fortschrittlich und beispielhaft gelobt.2 In der Tat kann
die Bundesrepublik Deutschland darauf verweisen, nicht nur Vertragsstaat des
Römischen Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs zu sein, sondern
durch die Implementierung des Römischen Statuts in das deutsche Strafrecht
auch aktiv an der Entwicklung und Durchsetzung des Völkerstrafrechts mit-
zuwirken.3 Deutschland hat damit eine bemerkenswerte Entwicklung vollzo-
gen. Waren kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs Misstrauen und Ableh-
nung gegenüber den Nürnberger Prozessen und dem Nürnberger Recht weit
verbreitet,4 änderte sich die Einstellung zum Völkerstrafrecht nach der Wie-
dervereinigung grundlegend. Deutschland wirkte aktiv an der Aufarbeitung
der im ehemaligen Jugoslawien und in Ruanda begangenen Völkerrechtsver-
brechen mit, verfolgte selbst Verdächtige und kooperierte bereitwillig mit den
Ad-hoc-Strafgerichtshöfen.5 Auch auf der Bevollmächtigtenkonferenz von
Rom, die sich am 17. Juli 1998 auf die Gründung des Internationalen Strafge-

1 BGBl. I, 2002, S. 2254.
2 Vgl. Geiger, FG Büllesbach, 2002, 327, 339; Geneuss, Völkerrechtsverbrechen und Ver-

folgungsermessen, 2013, 23; Satzger, NStZ 2002, 125, 132; Werle/Jeßberger, JZ 2002, 725,
734.

3 Vgl. Geiger, FG Büllesbach, 2002, 327, 339 f.; Weigend, GS Vogler, 2004, 197, 199;
Werle/Jeßberger, Völkerstrafrecht, 4. Aufl. 2016, Rn. 435, zu den Zielen des VStGB
Rn. 436 ff.

4 So wurden insbesondere in Bezug auf die Nürnberger Prozesse unter anderem ihre feh-
lende Legitimation, die Strafbegründung durch Völkergewohnheitsrecht und die angebliche
Verletzung des Rückwirkungsverbots kritisiert. Zudem wurde den Alliierten vorgeworfen,
sie betrieben Siegerjustiz, vgl. Dahm/Delbrück/Wolfrum, Völkerrecht, 2. Aufl. 2002, 1030 ff.;
Geiger, FG Büllesbach, 2002, 327, 329 f.; Ipsen, Völkerrecht, 6. Aufl. 2014, § 31 Rn. 17 ff.;
Kreß, JZ 2006, 981, 982 ff.; Safferling, Internationales Strafrecht, 2011, § 4 Rn. 36, zum Vor-
wurf der Siegerjustiz § 8 Rn. 1; Satzger, Internationales und Europäisches Strafrecht, 7. Aufl.
2016, § 13 Rn. 11; Steinke, The Politics of International Criminal Justice, 2012, 47 ff.; Werle,
FS Tomuschat, 2006, 655, 657 ff. m.w.N.; Werle/Jeßberger, Völkerstrafrecht, 4. Aufl. 2016,
Rn. 25 ff.

5 Vgl. Kreß, JZ 2006, 981, 986; Safferling, Internationales Strafrecht, 2011, § 8 Rn. 2;
Steinke, The Politics of International Criminal Justice, 2012, 74 ff.; Werle, FS Tomuschat,
2006, 655, 663 f.; Werle/Jeßberger, JZ 2002, 725, 726.
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richtshofs einigte, beteiligte sich die Bundesrepublik konstruktiv und nahm
eine völkerstrafrechtsfreundliche Haltung ein.6 Mit der durch das Völkerstraf-
gesetzbuch erfolgten Implementierung der Verbrechenstatbestände des Statuts
des Internationalen Strafgerichtshofs in innerdeutsches Recht hat Deutschland
schließlich eine Vorreiterrolle eingenommen; das „Modell Völkerstrafgesetz-
buch“ dient verschiedenen Staaten als Vorbild bei der komplementaritätssi-
cheren Umsetzung des IStGH-Statuts in innerstaatliches Recht.7

Seit Inkrafttreten des Völkerstrafgesetzbuchs hat sich eine rege wissenschaft-
liche Diskussion um verschiedene Fragen entwickelt.8 Auch die praktische Be-
deutung des Völkerstrafgesetzbuchs ist nach anfänglicher Zurückhaltung zu-
letzt stetig gestiegen. So sind seit Inkrafttreten des Völkerstrafgesetzbuchs eine
Vielzahl von Ermittlungsverfahren und Strukturermittlungsverfahren eingelei-
tet worden.9 Am 28. September 2015 wurde zudem nach mehrjähriger Ver-
handlungsdauer das erste (noch nicht rechtskräftige) Urteil in einem Strafver-
fahren, das auf Grundlage des Völkerstrafgesetzbuchs geführt wird, verkün-
det. Dieses Verfahren betrifft den sogenannten FDLR-Komplex (Forces
Démocratiques de Libération du Rwanda) und wurde vom 7. Dezember 2010
bis zur Urteilsverkündung am 28. September 2015 vor dem Oberlandesgericht
Stuttgart verhandelt. Revisionen des Generalbundesanwalts und der Ange-
klagten sind derzeit beim Bundesgerichtshof anhängig.10 Ein zweites Haupt-
verfahren wurde am 3. Mai 2016 vor dem Oberlandesgericht Frankfurt eröff-
net. Angeklagt ist ein junger Mann, dem vorgeworfen wird, im Rahmen des
syrischen Bürgerkriegs zwei Personen in schwerwiegender Weise entwürdi-
gend oder erniedrigend behandelt zu haben (§ 8 Abs. 1 Nr. 9 VStGB). Erstins-
tanzlich wurde der Angeklagte zu zwei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt, deren
Vollstreckung nicht zur Bewährung ausgesetzt wurde.11 Weitere Verfahren

6 Vgl. Kaul, in: Baum/Riedel/Schaefer (Hrsg.), Menschenrechtsschutz in der Praxis der
Vereinten Nationen, 1998, 273, 274; Kaul, in: Safferling/Kirsch (Hrsg.), Völkerstrafrechtspo-
litik, 2014, 51, 52; Kreß, JZ 2006, 981, 987 f.; Safferling, Internationales Strafrecht, 2011 § 8
Rn. 3; Satzger, Internationales und Europäisches Strafrecht, 7. Aufl. 2016, § 17 Rn. 1;
Steinke, The Politics of International Criminal Justice, 2012, 104 f.; Werle, FS Tomuschat,
2006, 655, 665; Werle/Jeßberger, JZ 2002, 725, 726.

7 Vgl. zum Modellcharakter des Völkerstrafgesetzbuchs Eser/Hecker, in: Schönke/
Schröder – Strafgesetzbuch, 29. Aufl. 2014, Vorbem. § 1 Rn. 23; Geiger, FG Büllesbach,
2002, 327, 340.

8 Siehe nur Jeßberger/Geneuss (Hrsg.), Zehn Jahre Völkerstrafgesetzbuch, 2013; Satzger,
NStZ 2002, 125 ff.; Weigend, GS Vogler, 2004, 197 ff.; Werle/Jeßberger, JZ 2002, 725 ff.;
Werle, JZ 2012, 373 ff.

9 Vgl. zu aktuelleren Zahlen den Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen „Keine
Straflosigkeit bei Kriegsverbrechen – Völkerstrafprozesse in Deutschland voranbringen“,
BT-Drs. 18/6341, 3.

10 Vgl. zum Verfahren Werle/Jeßberger, Völkerstrafrecht, 4. Aufl. 2016, Rn. 449.
11 OLG Frankfurt, Urt. v. 12. Juli 2016, 5–3 StE 2/16 – 4 – 1/16.
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sind derzeit in Vorbereitung.12 Aufgrund der Geschehnisse in Syrien und im
Irak ist mit der Eröffnung verschiedener Hauptverfahren zu rechnen.

Die deutsche Strafrechtswissenschaft und -praxis hat mit der Einführung
des Völkerstrafgesetzbuchs erstmals die Gelegenheit erhalten, eine überzeu-
gende und widerspruchsfreie Dogmatik des „deutschen“ Völkerstrafrechts zu
entwickeln. Vom deutschen Umgang mit dem Völkerstrafgesetzbuch können
im Idealfall wichtige Impulse für den internationalen Diskurs ausgehen, da
eine rechtsstaatliche und nachvollziehbar begründete Anwendungspraxis in
Deutschland einen wichtigen Beitrag zur Akzeptanz und Legitimation des
Völkerstrafrechts insgesamt leisten kann. Gerade in Zeiten, in denen sich er-
heblicher Widerstand gegen die internationale Strafgerichtsbarkeit formiert,13

ist dies von besonderer Bedeutung.
Das Völkerstrafgesetzbuch normiert die im Statut des Internationalen Straf-

gerichtshofs genannten Kernverbrechen, namentlich Völkermord, Verbrechen
gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen. Der deutsche Gesetzgeber
hat es jedoch nicht bei einer reinen Übernahme der Statutsvorschriften belas-
sen, sondern aus verfassungsrechtlichen Notwendigkeiten eine dem Grundge-
setz gerecht werdende Einpassung der Normen in das deutsche Strafrechts-
system vorgenommen.14 Die bewährten Regelungen des Allgemeinen Teils des
deutschen Strafrechts sind weiterhin anwendbar, da § 2 VStGB auf das allge-
meine Strafrecht verweist, sofern das Völkerstrafgesetzbuch nicht spezielle

12 Vgl. etwa die Pressemitteilungen des Generalbundesanwalts vom 6. April 2016 (18/
2016), abrufbar unter: http://www.generalbundesanwalt.de/de/showpress.php?themenid=
17&newsid=602 (31.10.2016), vom 9. Juni 2016 (28/2016), abrufbar unter: http://www.gene-
ralbundesanwalt.de/de/showpress.php?themenid=17&newsid=612 (31.10.2016) sowie vom
15. Juli 2016 (37/2016), abrufbar unter: http://www.generalbundesanwalt.de/de/showpress.
php?themenid=17&newsid=620 (31.10.2016).

13 Im Sommer 2013 hat die Afrikanische Union beschlossen, dass sie die Kooperation mit
dem Internationalen Strafgerichtshof einschränken werde. Es wird gefordert, dass Staats-
chefs nicht mehr angeklagt und bereits begonnene Verfahren eingestellt werden. Dem Inter-
nationalen Strafgerichtshof wird von Seiten der Afrikanischen Union vorgeworfen, bisher
ausschließlich Situationen auf dem afrikanischen Kontinent zur Anklage gebracht zu haben,
vgl. den Bericht auf www.zeit.de vom 12. Oktober 2013, abrufbar unter: http://www.zeit.de/
politik/ausland/2013–10/afrikanische-union-strafgerichtshof-den-haag (31.10.2016); ferner
den Bericht auf www.sueddeutsche.de vom 25. Mai 2013, abrufbar unter http://www.sued-
deutsche.de/politik/ermittlungen-gegen-kenias-praesident-kenyatta-afrika-wehrt-sich-ge-
gen-internationalen-strafgerichtshof-1.1680724 (31.10.2016). Mittlerweile ist der Entschluss
Südafrikas bekannt geworden, von dem Römischen Statut für den Internationalen Strafge-
richtshof zurückzutreten, vgl. den Bericht auf www.tagesschau.de vom 21.10.2016, abrufbar
unter http://www.tagesschau.de/ausland/suedafrika-strafgerichtshof-101.html (31.10.2016).
Auch Burundi hat Schritte in diese Richtung unternommen, vgl. den Bericht auf www.reu-
ters.com vom 26. Oktober 2016, abrufbar unter http://www.reuters.com/article/us-bu-
rundi-icc-idUSKCN12Q287 (31.10.2016). Schließlich hat auch Gambia derlei Intentionen
zum Ausdruck gebracht, vgl. den Bericht auf www.independent.co.uk vom 26. Oktober
2016, abrufbar unter http: //www.independent.co.uk/news/world/africa/gambia-interna-
tional-criminal-court-south-africa-burundi-withdrawal-rome-statute-a7381336.html
(31.10.2016).
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Regelungen vorsieht.15 Die Verbrechenstatbestände entsprechen hingegen im
Wesentlichen denen des IStGH-Statuts. Anders als dieses enthält das Völker-
strafgesetzbuch jedoch auf die Tatschwere abgestimmte Strafrahmen, welche
dem verfassungsrechtlichen Bestimmtheitsgebot (Art. 103 Abs. 2 GG, § 1
StGB), das auch für die Rechtsfolgen einer Tat gilt,16 Rechnung tragen sollen.17

Bei näherer Auseinandersetzung mit den Rechtsfolgenbestimmungen des
Völkerstrafgesetzbuchs fällt jedoch auf, dass das Gesetz neben den Strafrah-
men der einzelnen Tatbestände keine weiteren Vorschriften zur Strafzumes-
sung enthält. Der Rechtsanwender wird mithin auch für diese Fragen über § 2
VStGB auf das allgemeine Strafrecht verwiesen, dessen Anwendbarkeit der
Gesetzgeber bei Einführung des Völkerstrafgesetzbuchs einer eigenständigen
Regelung vorgezogen hat.18 Die §§ 38 ff. StGB sind somit auch bei Taten nach
dem Völkerstrafgesetzbuch maßgeblich.

Innerhalb dieser Normen kommt § 46 StGB zentrale Bedeutung zu, da die
Regelung Dreh- und Angelpunkt des deutschen Strafzumessungsrechts ist.19

§ 46 Abs. 1 S. 1 StGB stellt eine Ausprägung des verfassungsrechtlich veran-
kerten Schuldprinzips dar,20 nach dem sich jede Strafe an der Schuld des Tä-
ters21 orientieren muss, sodass sie diese weder überschreiten noch unterschrei-

14 Vgl. Werle/Jeßberger, JZ 2002, 725, 730. Zur besonderen Bedeutung des Bestimmheits-
gebots bei der Umsetzung vgl. Satzger, NStZ 2002, 125, 127 ff.; Satzger, Internationales und
Europäisches Strafrecht, 7. Aufl. 2016, § 17 Rn. 18 ff.

15 Vgl. Geiger, FG Büllesbach, 2002, 327, 340 f.; Satzger, NStZ 2002, 125, 127; Satzger, In-
ternationales und Europäisches Strafrecht, 7. Aufl. 2016, § 17 Rn. 14; Weigend, GS Vogler,
2004, 197, 204 f.; Werle/Jeßberger, Völkerstrafrecht, 4. Aufl. 2016, Rn. 442.

16 Zu den Mindestanforderungen auf der Rechtsfolgenseite vgl. BVerfGE 45, 363, 371; 86,
288, 311; 105, 135, 153; Jarass/Pieroth, Grundgesetz – Kommentar, 14. Aufl. 2016, Art. 103
Rn. 72.

17 Vgl. Satzger, Internationales und Europäisches Strafrecht, 7. Aufl. 2016, § 17 Rn. 17;
Werle, FS Tomuschat, 2006, 655, 667.

18 Gesetzesbegründung, BT-Drs. 14/8524, 17; die Regelung wird grundsätzlich als ausrei-
chend angesehen, vgl. nur Peglau, Humanitäres Völkerrecht – Informationsschriften 2001,
247, 250; Theune, LK–StGB, 12. Aufl. 2006, Vor §§ 46–50, Rn. 1; Weigend, MK-VStGB,
2. Aufl. 2013, § 2 VStGB Rn. 31.

19 Vgl. Miebach, MK–StGB, 2. Aufl. 2012, § 46 Rn. 1; Stree/Kinzig, in: Schönke/Schrö-
der – Strafgesetzbuch, 29. Aufl. 2014, § 46 Rn. 1; Theune, LK–StGB, 12. Aufl. 2006, § 46
Rn. 1.

20 BVerfGE 86, 288, 313; BGHSt 50, 40, 49; vgl. Eisele, in: Schönke/Schröder – Strafge-
setzbuch, 29. Aufl. 2014, Vor §§ 13 ff. Rn. 103/104; Eschelbach, SSW–StGB, 2. Aufl. 2014,
§ 46 Rn. 27; Lackner, FS Kleinknecht, 1985, 245, 248; Miebach, MK–StGB, 2. Aufl. 2012,
§ 46 Rn. 22 f. Zum Schuldprinzip vgl. Badura, Staatsrecht, 6. Aufl. 2015, Kap. H Rn. 38;
Hart-Hönig, Gerechte und zweckmäßige Strafzumessung, 1992, 13 ff.; Streng, NK–StGB,
4. Aufl. 2013, § 46 Rn. 19 ff.; Theune, LK–StGB, 12. Aufl. 2006, § 46 Rn. 3 ff.

21 Sofern im Rahmen dieser Arbeit der Begriff „Täter“ allgemein verwandt wird, sind da-
mit sämtliche Beteiligte im Sinne des § 28 Abs. 2 StGB bezeichnet. Wo es auf die spezielle
Beteiligungsform ankommt, wird dies kenntlich gemacht, indem die entsprechenden Ter-
mini eingesetzt werden.
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ten22 darf. Auch bei der Strafzumessung konkret zu berücksichtigende Krite-
rien werden im Gesetz genannt. Das auf dieser Grundlage über die
vergangenen Jahrzehnte entwickelte Strafzumessungsrecht wird den Anforde-
rungen des Grundgesetzes gerecht23 und gewährleistet eine weitgehend vor-
hersehbare und widerspruchsfreie Strafzumessungspraxis.

Gleichwohl stellt sich die Frage, ob die Rechtsfolgenregelungen des Völker-
strafgesetzbuchs, insbesondere der Verweis auf das allgemeine Strafzumes-
sungsrecht, sinnvoll und ausreichend sind, um den makrokriminellen Charak-
ter der Taten und ihre internationale Unrechtsdimension adäquat zu erfassen.
Die auf Grundlage der §§ 38 ff. StGB entwickelte Strafzumessungsdogmatik
ist schließlich primär auf Fälle von Alltagskriminalität zugeschnitten und ihre
Anwendbarkeit auf makrokriminelle Verbrechen jedenfalls nicht selbstver-
ständlich.24 Insbesondere ist zu prüfen, ob die auf Grundlage von § 46 StGB
elaborierten Strafzumessungskriterien ohne Weiteres auf Völkerrechtsverbre-
chen wie Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder Kriegsver-
brechen übertragen werden können. Es stellt sich mithin die Frage, ob im
Hinblick auf die Rechtsfolgenregelungen Änderungen des „deutschen“ Völ-
kerstrafrechts erforderlich sind, sei es im Gesetzestext selbst oder bei der Aus-
legung des geltenden Rechts,25 oder ob sich die allgemeine Strafzumessungs-
dogmatik tatsächlich als tragfähige Grundlage für die Strafzumessung bei Ta-
ten nach dem Völkerstrafgesetzbuch erweist.

Vor diesem Hintergrund soll die vorliegende Arbeit einen Beitrag zur Ent-
wicklung der Strafzumessungsdogmatik bei Taten nach dem Völkerstrafge-

22 Jedenfalls nach Auffassung der Rechtsprechung ist auch die Unterschreitung rechts-
fehlerhaft, vgl. BGHSt 20, 264, 267; 24, 132, 134; 29, 319, 321 f.; 32, 60, 65; 34, 345, 349; 50,
40, 49; BGHR, StGB, § 46 Abs. 1 Beurteilungsrahmen 5, 8; Schuldausgleich 29; Strafhöhe 9,
10; BGH JR 1977, 159 f.; Fischer, Strafgesetzbuch, 63. Aufl. 2016, § 46 Rn. 5; Frisch, FG
BGH, 2000, 269, 273; Jescheck/Weigend, Strafrecht Allgemeiner Teil, 5. Aufl. 1996, 25; Mie-
bach, MK–StGB, 2. Aufl. 2012, § 46 Rn. 22, 60 ff.; Schäfer/Sander/van Gemmeren, Praxis
der Strafzumessung, 5. Aufl. 2012, Rn. 830. Im Einzelnen siehe unten S. 53.

23 Vgl. Miebach, MK–StGB, 2. Aufl. 2012, § 46 Rn. 21.
24 Zur Bestrafung von ehemaligen Angehörigen der Grenztruppen der DDR wegen der

Tötung von Flüchtenden an der deutsch-deutschen Grenze führte der Bundesgerichtshof in
BGH, Urt. v. 20. März 1995, 5 StR 111/94, in: Marxen/Werle, Strafjustiz und DDR-Unrecht,
Dokumentation, Gewalttaten an der deutsch-deutschen Grenze, Band 2, Teilband 1, 2002,
Lfd. Nr. 4–2, 238, entsprechend aus: „Bei der Aburteilung von Grenzposten der DDR stößt
indessen die Anwendung sonst geltender Strafzumessungsgesichtspunkte auf Grenzen.
(Herv. d. Verf.)“ Und das LG Hannover, Urt. v. 15. Dezember 1977, 11 Ks 1/75, in: Rüter/
de Mildt, Justiz und NS-Verbrechen, Band XLII, Lfd. Nr. 843, 420, stellte im Zusammen-
hang mit der Aufarbeitung von NS-Verbrechen fest: „Dabei können die in § 46 StGB für die
Strafzumessung als bedeutsam herausgestellten Gesichtspunkte nur mit Einschränkungen
verwendet werden, weil sie nicht auf den Straftäter zugeschnitten sind, dem verbrecherisches
Handeln von verbrecherischer Staatsautorität befohlen worden ist.“

25 Zur Definition des Strafrechts als aus Gesetzestext und Auslegung des geltenden
Rechts bestehend vgl. Hörnle, in: Ständige Deputation des Deutschen Juristentages (Hrsg.),
Verhandlungen des 70. Deutschen Juristentages, Band I, Gutachten, 2014, C 1, C 7.


